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IMMOBILIEN

■ Wer die Vermietungseinnahmen steuerlich optimieren will, muss gut jonglieren können.  FOTO: HEIMKEN/DPA

Das Geschäftsmo-
dell ist beliebt: Ein 
deutscher Steuerbür-
ger kauft in Spanien 
eine Immobilie und 
holt den Kaufpreis 
zumindest teilweise 
mit Ferienvermie-
tung wieder herein. 
Die Mieteinnahmen 
muss er in Spanien 
und in Deutschland 
versteuern, aber die 
Steuern, die er in 
Spanien bezahlt, 

sind in Deutschland (teilweise) anre-
chenbar. Allerdings muss der stolze 
Ferienvilla-Eigner zwei Steuerbüros 
beschäftigen, eines in Spanien und 
eines in Deutschland.
 Nun treten Fragen auf wie: Nach 
welchem Gesetz wird das steuer-
liche Ergebnis berechnet? Antwort: 
In Spanien nach dem spanischen, in 
Deutschland nach dem deutschen. 
Damit ist das Fiskal-Labyrinth per-
fekt, denn �„Vermietung und Ver-
pachtung�“ wird in Spanien steuer-
lich ganz anders gehandhabt als in 
Deutschland.
 Diese komplexe Situation wur-
de bislang vielfach getrennt �„aus-
gelebt�“. Das ändert sich: Ab dem 
20. September 2017 werden die Da-
tenschleusen geöffnet. Dann startet 
der �„Automatische Informations-
austausch�“ (AIA), beginnend mit 
dem laufenden Jahr 2016. Die neue 
Transparenz betrifft auch Vermietun-
gen. Ein guter Grund, die Sachlage 
zu prüfen.
 Derzeit müssen die Steuerbüros 
hier wie dort sämtliche Unterlagen 
des Vermieters unabhängig vonein-
ander durchackern, wobei sie wegen 
unterschiedlicher Gesetze zu unter-
schiedlichen Resultaten gelangen. 
Es ist kein Sonderfall, wenn am 
Ende eines Jahres die Vermietung 
aus deutscher Fiskalsicht einen Ver-
lust ausweist, während die Spanier 

einen Gewinn errechnen, mit den 
jeweiligen Steuerfolgen, darunter 
einer leidigen: Die spanische Steuer 
ließe sich nicht anrechnen, denn das 
Doppelbesteuerungsabkommen gibt 
vor, dass der Fiskus in Alemania den 
Abzug von Steuerzahlungen im Aus-
land nur dann zulässt, wenn die ent-
sprechende Steuer auch in Deutsch-
land angefallen wäre, und nur bis zu 
deren Höhe.
 Das wiederum bedeutet: Der 
deutsche Steuerberater muss spa-
nische Rechnungen lesen können, 
und er muss die spanische Steuer-
erklärung verstehen, um zu wissen, 
welche Steuer er in Deutschland als 
erhoben melden kann. Das ist ange-
sichts der Unterschiede in der steu-
erlichen Behandlung kein simples 
Unterfangen. Ein Beispiel zur Illus-
tration: Ein Vermieter führt an der 

 Immobilie eine Verbesserungsmaß-
nahme durch, indem er für 50.000 
Euro die alten durch dreifachver-
glaste Fenster ersetzt. In der deut-
schen Steuererklärung kann unter 
bestimmten Voraussetzungen diese 
Maßnahme über zwei bis fünf Jahre 
abgeschrieben werden. In Spanien 
muss derselbe Aufwand �„aktiviert�“, 
das heißt als Mehrwert in die Im-
mobilie eingerechnet werden. Doch 
damit dehnt sich der Abschreibungs-
horizont ins nahezu Unendliche aus: 
zum Beispiel 2 Prozent pro Jahr, das 
sind 50 Jahre Abschreibung.
 Ergebnis: Dieselbe 50.000-Euro-
Maßnahme hat unterschiedliche 
Folgen. In Deutschland kann man 
zum Beispiel zwei Jahre lang je-
weils 25.000 Euro �„Abschreibung�“ 
als Kosten ansetzen, was den allfäl-
ligen Vermietungsgewinn mindert. In 

Spanien schlägt derselbe Posten als 
1.000-Euro-Abschreibung/Kosten 
pro Jahr zu Buche. Diese Differenz 
hat weitere Folgen: Der Buchwert 
der Immobilie, der beim Verkauf für 
den steuerlichen Gewinn maßgebend 
ist, entwickelt sich unterschiedlich. 
Denn die Fenster bleiben in Spanien 
ein halbes Jahrhundert im Gebäu-
dewert hängen, in Deutschland nur 
zwei bis fünf Jahre.
 Von solchen Unterschieden gibt 
es viele. Und das bedeutet, dass der 
Eigentümer einem Jongleur ähnelt, 
der viele Bälle gleichzeitig in der 
Luft hält, wenn er steuerliche Rah-
menbedingungen in die Entschei-
dung über Art und Zeitpunkt von 
Investitionen miteinbeziehen will.
 Die Besteuerung von Mietein-
künften ist zwar hier wie dort anders, 
aber gleichermaßen kompliziert. 
So unterscheidet Spanien zwischen 
fünf unterschiedlichen Kostenarten: 
Kosten, die aktiviert werden müssen, 
beschränkt sowie unbeschränkt ab-
zugsfähige Kosten. Die letzten bei-
den teilen sich in Kosten auf, die zur 
Gänze, und andere, die nur anteilig je 
nach Vermietungstagen eingerechnet 
werden können.
 Die Vorgaben für die Einkom-
mensteuer für Nichtresidenten (Mo-
delo 210) sind ebenso komplex. Der 
Zeitpunkt der Einreichung hängt 
davon ab, ob das Resultat positiv, 
Null/negativ oder mit Rückerstat-
tungsrecht ausfällt. Die Kompensie-
rung von Verlusten sowie Verlust-
vorträge sind in Spanien auf eine 
Weise geregelt, die Nichtresidenten 
klar benachteiligt. Aber immerhin 
können deutsche Nicht residenten 
Verluste teilweise geltend machen 
�– Leidenskollegen von außerhalb 
des EU/EWR-Raums haben diese 
 Möglichkeit nicht.

Willi Plattes und Thomas Fitzner ar-
beiten im internationalen Steuerbüro 
European@ccounting in Palma.

Die Tücken des 
Vermietens
Wenn ein 
Deutscher mit 
seiner spanischen 
Immobilie Geld 
verdienen will, wird 
es kompliziert – und 
seit dem 1. Januar 
eventuell auch 
gefährlich

M E H R  I N F O S

An zwei  Terminen b ie te t 
 European@ccounting ein Früh-
stücksgespräch zum Thema an: 
Freitag, 11. März, und Mitt-
woch, 16. März, jeweils 9.30 
bis 11 Uhr. Teilnahme kostenlos, 
Teilnehmerzahl begrenzt, An-
meldungen: thomas@european
accounting.net.
 Das büroeigene Handbuch 
�„Spanische Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung für 
deutsche Nichtresidenten�“ steht 
auf www.europeanaccounting.
net kostenfrei zur Verfügung.

FRÜHSTÜCKS-
GESPRÄCHE UND 

HANDBUCH
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